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A. Einleitung und Problemdarstellung

„[…] Saul lehnte sich auf seinen Spieß, und die Wagen und Reiter jagten hinter 
ihm her. Und er wandte sich um und sah mich und rief mich. Und ich sprach: Hier 
bin ich. […]. Und er sprach zu mir: Tritt her zu mir und töte mich; denn mir wird 
schwarz vor den Augen, aber mein Leben ist noch ganz in mir. Da trat ich zu ihm 
und tötete ihn, denn ich wusste, dass er nicht leben könnte nach seinem Fall […].“ 
(2. Samuel 1, 6–10)1

I. Einleitung

Wer vorsätzlich einen anderen Menschen tötet, wird wegen Totschlages 
bestraft, bei Vorliegen von Mordmerkmalen wegen Mordes. Hat der Getö-
tete2 ernstlich und ausdrücklich sein Verlangen zu sterben geäußert, so wird 
der Täter, der ihm seinen Wunsch erfüllt, wegen Tötung auf Verlangen be-
straft – mit erheblich reduzierter Strafe.

Tötet ein Soldat, als rechtmäßiger Kombattant,3 im bewaffneten Konflikt 
einen anderen Soldaten, so ist er nach einhelliger Ansicht weder Mörder 
noch Totschläger, sondern handelt im Rahmen des völkerrechtlich Erlaubten 
und kann dafür nicht bestraft werden.4 Die Tötung ist rechtmäßig, solange 

1  Bibelübersetzung hier und im Folgenden: Lutherbibel 2017.
2  Im Folgenden wird aus Gründen der besseren Lesbarkeit auf die gleichzeitige 

Verwendung männlicher und weiblicher Sprachformen verzichtet; sämtliche Perso-
nenbezeichnungen beziehen sich gleichermaßen auf alle Geschlechter.

3  Vgl. zum Kombattantenstatus etwa Ipsen, in: Fleck, The Handbook of Interna-
tional Humanitarian Law3, S. 79 ff.

4  T. Fischer, StGB67, § 212 Rn. 17; Generalbundesanwalt, NStZ 2010, 581 (583); 
Kreicker, in: Eser/Kreicker, Nationale Strafverfolgung völkerrechtlicher Verbrechen, 
Deutschland, S. 79, 399; Ipsen, in: Fleck, The Handbook of International Humanita-
rian Law3, S. 82; ausführlich Jähnke, in: LK-StGB11, § 212 Rn. 16 ff.; Kempen/Hill-
gruber, Völkerrecht2, S. 258, 261; Keller, in: Jeßberger/Geneuss, Zehn Jahre Völker-
strafgesetzbuch, S. 141 (155); Kreicker, in: Eser/Sieber/Kreicker, Nationale Straf
verfolgung völkerrechtlicher Verbrechen, Ländervergleich, S. 114, 321; Kühl, in: 
Lackner/Kühl29, Vor § 32 Rn. 24; Ladiges, JuS 2011, 879 (883); Sternberg-Lieben, in: 
S/S-StGB30, Vor §§ 32 ff. Rn. 91b; ausführlich Maurach/Schroeder/Maiwald, BT 111, 
S. 37 ff.; Müssig/Meyer, in: FS Puppe, S. 1501 (1506 ff.); Oeter, in: Weingärtner, Die 
Bundeswehr als Armee im Einsatz, S. 61 (71); Richter, in: Forster/Vugrin/Wessen-
dorff, Das Zeitalter der Einsatzarmee, S. 220 (230); Rönnau, in: LK-StGB13, Vor 
§§ 32 ff. Rn. 202 ff., insb.  302c; Safferling, Internationales Strafrecht, S. 323; Saffer-
ling/Kirsch, JA 2010, 81 (85); Satzger, Internationales und Europäisches Strafrecht9, 
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sie sich im Rahmen des humanitären (Kriegs-)Völkerrechts hält.5 Der Soldat 
erfüllt hier die seinem Berufsstand seit Urzeiten obliegende Aufgabe, er kann 
für rechtmäßige Schädigungshandlungen nicht belangt werden („Schädigungs
privileg“).6 Tötet er aber einen Gegner, der aufgrund einer Verwundung be-
reits kampfunfähig ist, so stellt diese Tat grundsätzlich einen schweren Ver-
stoß gegen das humanitäre Völkerrecht dar.7 Er begeht damit ein Kriegsver-
brechen, dass nach dem deutschen Völkerstrafgesetzbuch („VStGB“) mit 
lebenslanger Haft bestraft werden muss.8 Aber gilt dies ausnahmslos?

Es versteht sich von selbst, dass es in allen Konflikten Verwundungen gibt, 
die mit kaum vorstellbaren Schmerzen einhergehen und den sicheren Tod 
unter Qualen zur Folge haben. Denkbar ist, dass ein Soldat – in Ermangelung 
anderer Optionen – in höchster Not zum letzten Mittel greift, um das entsetz-
liche Leid eines schwerstverwundeten Kameraden zu beendeten: Der Tötung 
aus Mitleid in auswegloser Situation – dem „Gnadenschuss“.

In modernen Kriegen und Konflikten bestehen, im Vergleich zu früheren 
Zeiten, in der Regel erheblich bessere Möglichkeiten zur Versorgung von 
Verwundeten. Dennoch können solche extremen Situationen auch heute nicht 
ausgeschlossen werden: Wo es z. B. die Umstände dem medizinischen Perso-
nal nicht erlauben, einen Verwundeten zu behandeln und keine Aussicht auf 
Rettung besteht,9 existiert für die anderen Soldaten ein furchtbares ethisches 
Dilemma: Sie stehen vor der Wahl, entweder angesichts der Qualen ihres 

S. 427; Schlehofer, in: MüKo-StGB4, Vor § 32 Rn. 136; Schwenck, in: FS Lange, 
S. 97 (109 ff.); Stam, Strafverfolgung bei Straftaten von Bundeswehrsoldaten, S. 31; 
Steiger/Bäumler, AVR 2010, 189 (209 ff.); Wagner, NZWehrr 2011, 45 (59 ff.); Werle/
Jeßberger, Völkerstrafrecht5, S. 567; Wolff, NZWehrr 1996, 9 (15); T.  Zimmermann, 
GA 2010, 507 (509 ff. m. w. N.); so i. E. auch die Rspr.: BGHSt 23, 103 (105 f.); auch 
bereits OLG Dresden, SJZ 1946, 520 (520 f.); OLG Kiel, SJZ 1947, 323 (325); vgl. 
ferner auch BT-Drucksache  14/8524, S. 13; kritisch zur oft angeführten und selten 
begründeten „Selbstverständlichkeit“ der erlaubten Tötung im bewaffneten Konflikt 
aber insbesondere Eser, in: FS Schöch, S. 461 (insb. 478 ff.), m. w. N.

5  Vgl. dazu Maurach/Schroeder/Maiwald, BT 111, S. 37 ff.; Jähnke, in: LK-StGB11, 
§ 212 Rn. 16 ff.; Rönnau, in: LK-StGB13, Vor §§ 32 ff. Rn. 302 ff., insb. 302c, jeweils 
m. w. N.

6  Vgl. nur v.  Arnauld, Völkerrecht4, S. 555 f.; Ipsen, in: Fleck, The Handbook of 
International Humanitarian Law3, S. 82; Krajewski, Völkerrecht2, S. 248 f.

7  Vgl. etwa Stein/v. Buttlar/Kotzur, Völkerrecht14, S. 465; Werle/Jeßberger, Völker
strafrecht5, S. 572.

8  Vgl. Geiß/Zimmermann, in: MüKo-StGB3, § 8 VStGB Rn. 127 ff.
9  Die Gründe dazu können vielfältig sein: In Betracht kommen u. a. Wetter- oder 

Terrainbedingungen, die eine Evakuierung nicht erlauben, fehlende Transportfähig-
keit des Verwundeten, feindlicher Beschuss, daneben aber auch Ressourcenknappheit, 
letztere wohl v. a. im Falle eines (internationalen) Krieges, vgl. dazu auch A. II. 3.
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verwundeten Kameraden untätig zu bleiben oder aber sein Leid durch den 
„Gnadenschuss“ zu beenden – und damit eine Strafverfolgung zu riskieren.

Der Bundesgerichtshof hat einmal formuliert, dass die Tötung eines un-
heilbar kranken und schwer leidenden Tieres „mindestens ein sittliches Ge-
bot“ sei.10 Hingegen unterfällt die Tötung eines schwer leidenden Menschen 
auch in einer aussichtslosen Situation strafrechtlichen Verboten. Nun ist der 
Mensch natürlich kein Tier11  – er kann und darf mit einem solchen schon 
aufgrund seiner unveräußerlichen Würde nicht gleichgesetzt werden  –, aber 
folgt daraus auch ein ausnahmsloses Tötungsverbot in allen Situationen, 
selbst wenn die Tötung gerade dem Willen des Betroffenen entspricht? Oder 
ist zumindest in gravierenden Extremfällen auch ein anderes Ergebnis denk-
bar?

Entscheidet sich ein Soldat, seinen verwundeten, schwer leidenden Kame-
raden zu töten, ist eine solche Handlung fraglos schrecklich. Doch handelt es 
sich dabei auch um Unrecht, das es mit den Mitteln des Strafrechts zu be-
kämpfen gilt? Wenn ja – was sind die Folgen für den handelnden Soldaten, 
wie muss er bestraft werden? Wenn nein  – wie lässt sich die Straflosigkeit 
aktiver Sterbehilfe in einer militärischen Extremsituation begründen, was 
unterscheidet sie von der ärztlichen Sterbehilfe? Welche Rolle spielt dabei 
das humanitäre Völkerrecht? 

Berichte über „Sterbehilfe auf dem Schlachtfeld“ finden sich in der Ge-
schichte kriegerischer Auseinandersetzungen bereits seit dem Altertum.12 Als 
für alle Beteiligten nur schwer rational fassbare Ausnahmesituation sind die 
Umstände des Einzelfalls bei solchen Taten im besonderen Maße zu berück-
sichtigen: Wo es schon keine einfache Antwort auf die Frage nach der ethi-
schen Einordnung des „Gnadenschusses“ geben kann, verbietet sich eine 
simple, schematische Lösung auch im Strafrecht.

Vor dem Hintergrund des wachsenden, auch vermehrt mit Kampfeinsätzen 
verbundenen, internationalen Engagements der Bundeswehr, ist nicht auszu-
schließen, dass die Frage der Strafbarkeit eines „Gnadenschusses“ künftig 
auch deutsche Gerichte beschäftigen wird. Angesichts 59 toter deutscher 
Soldaten allein in Afghanistan, von denen 35 durch Fremdeinwirkung gefal-
len sind,13 sowie 123 im Rahmen der dortigen Kampfhandlungen (z. T. 

10  BGH NJW 1982, 1327 (1327 f.).
11  Vgl. Scheffler, in: Joerden, Der Mensch und seine Behandlung in der Medizin, 

S. 249 (255).
12  Siehe dazu A. III. 1.; ferner die Aufstellung im Anhang.
13  Stand: 21.10.2019, vgl. BMVg, Todesfälle in der Bundeswehr im Auslandsein

satz.


